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Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes über die Festsetzung des Steuers atz es 

für die Grunderwerbsteuer 
Vom 18. Dezember 2014 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes über die Festsetzung des Steuersatzes 

für die Grunderwerbsteuer 

Artikel 1 

Das Gesetz über die Festsetzung des Steuersatzes für die 
Grunderwerbsteuer vom 25 .  Juli 2 0 1 1(GV. NRW S. 389) ,  
wird wie folgt geandert: 

1. In § 1 Absatz 1 wird der Wert ,, 5"  ersetzt durch den 
Wert ,, 6 ,5 '.' 

2. § 1 Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: "Der Steuer
satz nach Absatz 1 ist auf Erwerbsvorgänge anzuwen
den, die ab dem 1. Januar 2015  verwirklicht werden." 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2015  in Kraft. 

Düsseldorf, den 18 .  Dezember 2014 

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

Die Ministerpräsidentin 

(L. S.)  Hannelore K r  a f t 

8 1  

Der Finanzminister 

Dr. Norbert W a l  t e r - B o r  j a  n s 

Der Minister 
für Inneres und Kommunales 

Ralf J ä g e r  

Für den Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz 
Die Ministerin 

für Schule und Weiterbildung 

Sylvia L ö h r  m a n  n 

Der Minister 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 

Michael G r 0 s c h e k 

Die Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport 

Ute S c  h ä f e r 

- Gv. NRW 2014 S. 954 

Viertes Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes zur Ausführung des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 

für das Land Nordrhein-Westfalen 
(AG-SGB 11 NRW) 

Vom 18. Dezember 2014 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Viertes Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes zur Ausführung des 

Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 
für das Land Nordrhein-Westfalen 

(AG-SGB 11 NRW) 

Artikel 1 

Das Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozial
gesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.  
Dezember 2004 (Gv. NRW S. 821) ,  das zuletzt durch Ge
setz vom 22 .  November 2 0 1 1  (Gv. NRW S. 586) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 6 Absatz 1 wird die Angabe "und 6 "  gestrichen 
und werden die Wörter " der § 46 Abs. 7 und 8" durch 
die Angabe "des § 46 Absatz 8" ersetzt. 

2. Nach § 6 wird folgender § 6a eingefugt: 

,,§ 6a 

(1)  Die Beteiligung des Bundes an den Leistungen für 
Unterkunft und Heizung gemaß § 46 Absatz 6 und 7 
Zweites Buch Sozialgesetzbuch wird vom Land an die 
Kreise und kreisfreien Stadte nach den Absätzen 2 bis 
5 weitergeleitet. Die Mittel sind von den Kreisen und 
kreisfreien Städten zweckgebunden für die Leistun
gen nach § 28 Zweites Buch Sozialgesetzbuch und 
§ 6b des Bundeskindergeldgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28.  Januar 2009 (BGBL I 
S. 142, 3 177) in der jeweils geltenden Fassung zu ver
wenden. 

(2) Die Weiterleitung der dem Land Nordrhein-West
falen über die Beteiligungsquote nach § 46 Absatz 6 
und 7 Zweites Buch Sozialgesetzbuch vom Bund zur 
Verfügung gestellten Mittel erfolgt im Verhältnis des 
jeweiligen Anteils der Ausgaben des Kreises oder der 
kreisfreien Stadt zu den Gesamtausgaben aller Kreise 
und kreisfreien Städte für die Leistungen nach § 28 
Zweites Buch Sozialgesetzbuch und § 6b des Bundes
kindergeldgesetzes des jeweiligen Vorjahres. § 6 Ab
satz 3 gilt entsprechend. 

(3) Die Kreise und kreisfreien Städte melden dem zu
ständigen Ministerium zum 15 .  März eines jeden Jah
res die Gesamtausgaben fur Bildung und Teilhabe 
gemäß § 28 Zweites Buch Sozialgesetzbuch und § 6b 
des Bundeskindergeldgesetzes des abgeschlossenen 
Vorjahres verbunden mit der Bestätigung, dass die 
Ausgaben begründet und belegt sind und den Grund
sätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ent
sprechen. 

(4) Auf Grundlage der Meldungen nach Absatz 3 be
stimmt das zustandige Ministerium rückwirkend zum 
1. Januar des laufenden Jahres den für die Kreise und 
kreisfreien Städte jeweils gültigen Anteil für die Wei
terleitung der Bundesbeteiligung nach Absatz 2. Das 
zuständige Mmisterium teilt den Bezirksregierungen 
und den Kreisen und kreisfreien Städten die festge
legten Anteile mit. Der festgelegte Anteil gilt im Fol
gejahr bis zur Festsetzung des neuen Anteils vorlaufig. 
Soweit sich infolge der Anpassung des für den jewei
ligen Kreis oder für c;he jeweilige kreisfreie Stadt gül
tigen Anteils eine Uber- oder Unterzahlung ergibt, 
wird diese im Rahmen der Weiterleitung der Bundes
beteiligung nach § 6 und Absatz 1 im Wege der Ver
rechnung zeitnah ausgeglichen. Für das Jahr 2014 be
stimmt das zuständige Ministerium ruckwirkend zum 
1. Januar den für die Kreise und kreisfreien Städte je
weils gültigen Anteil für die Weiterleitung der Bun
desbeteiligung nach Absatz 2 anhand der Meldung 
nach § 46 Absatz 8 Satz 4 Zweites Buch Sozialgesetz
buch für das Jahr 2013 .  

(5 )  Berechnungen gemäß Absatz 2 werden bis auf den 
auszuzahlenden Anteil an der Bundesbeteiligung 
nicht gerundet. Der auszuzahlende Anteil an der Bun
desbeteiligung wird auf zwei Dezimalstellen gerun
det. Dabei wird die letzte Dezimalstelle nicht um eins 
erhöht, wenn sich in der folgenden Dezimalstelle eine 
der Ziffern 5 bis 9 ergeben würde." 
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